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CSTERREICHISCHES ROlES KREUZ 

Aus Lie~e 2.1A.m. Merlsdten. 

Bundesministerium fur Inneres	 GENERAL.SEKRETARIAT 
t'1I'1ag. Stephan Wiener	 Geschaftsleitung 
Referat 111/1/c -Fremdenlegistik 
Abteilung 111/1 - Legistik 
Herrengasse 7	 GL/140/mam 
A-1014 Wien	 ZVR-Zahl: 432857691 
pmi=IJI:J~bmi,gy,qt	 Wien, 11. Oktober 2010 

GZ: Bf'lII-LR1355/0001-11I/1/cl2010 

Betreff:	 Stellungnehme des Osterreichischen Roten Kreuzes zum Entwurf eines 
Bundesgesetzes, mit dem des Asylgesetz 2005 und des 
Fremdenpolizeigesetz 2005 geandert werden 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Zum Entwurf des Bundesgesetzes, mit dem des Asylgesetz 2005 und des 
Fremdenpolizeigesetz 2005 geandert werden, nimmt des Osterreichische Rote Kreuz 
(ORK) binnen offener Frist gerne wie folgt Stellung: 

Das Osterreichische Rote Kreuz hat sich zum Ziel gesetzt, fUr besonders schutzbedurftiqe 
Personen Partei zu ergreifen und diese zu unterstutzen, Aus diesem Grund setzt sich die 
Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung im Sinne der Grundsctze der Menschlichkeit und 
Unparteilichkeit weltweit fUr Fluchtllnqe ein. 

Daher teilt das Osterreichische Rote Kreuz auch das Interesse des Gesetzgebers, die 
Asylverfahren rnoqlichst schnell durchzufUhren, zumal dies auch im Interesse der betroffenen 
Asylwerber Iiegt. 

Allerdings haben wir gegen den vorliegenden Entwurf erhebliche humcnitcre Einwendungen. 
Zu § 15 Abs. 30 AsylG: 
Dass die vorliegende Novelle unter der Bezeichnung ,,1'1itwirkungspflicht" das Grundrecht der 
personlichen Freiheit einschrdnken will, erfullt uns aus humcnttcrer Sicht mit groBer Sorge. Es 
ist eine Tatsache, dass durch den vorliegenden Entwurf Personen, die in Osterreich urn 
internationalen Schutz ansuchen, in der Erstaufnahmestelle verpflichtet werden, diese fUr die 
Dauer von 120 Stunden nicht zu verlassen. Zwar wird diese Mitwirkungspflicht nicht mit 
ZwangsmaBnahmen durchgesetzt, allerdings stellt das ungerechtfertigte Verlassen der 
Erstaufnahmestelle eine Verletzung der Mitwirkungspflicht dar, welche einen eigenen 
Schubhafttatbestand darstellt. Die geplante Elnschrdnkunq der Bewegungsfreiheit ist aufgrund 
der Bestimmung, dass Samstage, Sonn- und Feiertage diese Frist hemmen, keineswegs mit 120 
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Stunden begrenzt. Da hier vom Zeitpunkt der Antragseinbringung gerechnet wird, die nur 
personlich wCihrend der Amtszeiten vorgenommen werden kann, ist ein Ende nach 120 Stunden 
zu keinem Zeitpunkt rnoqllch und betrCigt die Maximalfrist durch die Wochenenden in jeder 
Konstellation mindestens 168 Stunden (7 Tage) bzw. bei Feiertagen sogar 240 Stunden (10 
Tage), wird also sogar verdoppelt. 

Die Novelle 2009 zum Asylgesetz 2005, welche mit 1.1.2010 in Kraft trat, hat bereits massive 
VerschCirfungen betreffend den Mitwirkungspflichten von Asylwerbern gebracht. Dies druckte 
sich bereits in einer GebietsbeschrCinkung, aber auch in einer Erweiterung der 
SchubhafttatbestCinde aus. Daher ist eine weitere Verschcrfunq aus unserer Sicht nicht 
notwendig, da das offentliche Interesse an einem reibungs/osen und effizienten Ab/auf des 
Asy/verfahrens durch die letzte Novelle jedenfalls ausreichend gewahrt war. 

Aus unserer Sicht ist die personllche Freiheit eines Menschen ein derartig wichtiges und
 
schutzenswertes Rechtsgut, dass dies nur unter ganz wenigen, im Gesetz ousdrucklich
 
genannten Grunden eingeschrCinkt werden darf. In der osterreichischen Rechtsordnung wird 
die personllche Freiheit einerseits durch das Bundesverfassungsgesetz uber den Schutz der 
personiichen Freiheit und andererseits durch die EuropCiische l'1enschenrechtskonvention 
geschutzt. 

GemaB Art. 18 EU-Asylverfahrensrichtlinie durfen die Mitgliedstaaten eine Person nicht allein 
deshalb in Gewahrsam nehmen, well sie ein Asylwerber ist. 1m Hinblick auf den Grundsatz der 
Menschlichkeit ist es untrqgbar, l'1enschen alleine deshalb einzusperren, well sie urn 
internationalen Schutz gebeten haben. 
Das ORK lehnt die geplante Form der automatischen und generellen Internierung von 
Menschen, welche einen Antrag auf internationalen Schutz stellen, aus humanitCiren und aus 
rechtlichen Grunden strikt abo Auch wenn zur Durchsetzung der Mitwirkungspflicht keine 
ErmCichtigung fUr den Einsatz von Befehls- und Zwangsgewalt vorgesehen ist, ist die 
Androhung der VerhCingung der Schubhaft bei Verlassen der Erstaufnahmestelle einer 
unmittelbaren VerhCingung der Haft gleichzusetzen. 

Obwohl AsylantrCige in einem Verfahren, dem ein Antrag auf Einreise gemCiB § 35 AsylG 
vorausgegangen ist, in der Regel sehr schnell und problemlos zugelassen werden, ware es 
wunschenswert, dass auch der Entwurf diesem Verfahren Rechnung trCigt. 
Es erscheint nicht zweckmaBig, hier die rechtliche Moglichkeit zuzulassen, dass bereits fUr lange 
Zeit getrennte Familien sich nach der ZusammenfUhrung erneut trennen rnussen, wenn auch 
zeitlich begrenzt. Insbesondere erscheint diese Moglichkeit unzweckmaBig, da das 
Bundesasylamt im Zuge des Einreiseverfahrens iiber die Wahrscheinlichkeit der Stattgebung 
des Antrages auf internationalen Schutz entscheidet. Doruber hinaus wurde dies einen VerstoB 
gegen Art. 8 der EU-Aufnahmerichtlinie bedeuten, der besagt, dass es Familien rnoqllch sein 
muss, ihr Familienleben zu wahren. 

MENSCHLICHKEIT • UNPARTEILICHKEIT • NEUTRALITAT • UNABHANGIGKEIT • FREIWllLlGKEIT • EINHEIT • UNIVERSALITAT 
OSTERREICHISCHES ROlES KREUZ, GENERAlSEKRETARIAT, WIEDNER HAUPTSTRASSE 32, 1041 WIEN, TELEFON: +43 (1) 589 00-0
 

TElEFAX: +43 (1) 589 00-199, E-Mail: office@roteskreuz.at, www.roteskreuz.at, BANKVERBINDUNGEN: SPENDEN: PSK, Kto. 2.345.000 BlZ 60000
 
INLAND: Erste Bank, Kto. 23.456.000 BlZ 20111, INTERNAT.: Investkredit Bank AG, Ac. 43214321432, SWIFT VBOEATWWINV, IBAN AT911816043214321432
 

UID Nr. ATU16370905, DVR Nr. 0416061, ZVR-Zahl: 432857691
 

21/SN-192/ME XXIV. GP - Stellungnahme zum Entwurf elektronisch übermittelt2 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.

mailto:office@roteskreuz.at


+
 
CSTERREICHISCHES ROTES KREUZ 

Aus Lieloe 2.r,tW\. MenscJleJ1.. 

Auch wenn man davon ausgeht, dass nachgereiste Familienmitglieder nicht zu den vorrangigen 
Adressaten des Entwurfes zchlen, rnusste dies auch rechtlich entsprechend verankert werden. 
Daher sollten die Normadressaten des § 34 ff. AsylG von der im vorliegenden Entwurf 
formulierten Mitwirkungspflicht gem. § 15 Abs. 3a und 3b AsylG generell ausgenommen sein. 

AbschlieBend ist zu erwchnen, dass die Rechtsordnung vorsieht, dass sogar uber die 
Verhangung der Untersuchungshaft uber einen Beschuldigten, der einer bestimmten 
(gerichtlichen) Straftat dringend verdachtlq ist, langstens nach Ablauf von 48 Stunden durch 
einen unabhangigen Richter entschieden werden muss. Dies erscheint noch mehr bei Menschen 
geboten zu sein, denen kein strafrechtswidriges Verhalten vorgeworfen wird, sondern die aus 
verschiedensten Grunden aus ihrer Heimat geflohen sind und in Osterreich um internationalen 
Schutz ansuchen. Die Anhaltung dieser schutzsuchenden Personen fUr die Dauer von 120 
Stunden, ohne Oberprufung durch ein Gericht, erscheint als Gberzogen, unverhaltnismaBig und 
sowohl aus menschenrechtlicher als auch europarechtlicher Sicht rechtswidrig. 

Mit freundlichen GruBen 

Dr. Wolfgang Kopetzky 
Generalsekretar 

Ansprechpartnerin: 

Mag. Minoo Amir-Mokri-Belza, DW 164 

minoo.amir-mokri@roteskreuz.at 
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